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I.

8111

Richtlinien
über die Gewährung von Zuwendungen

 zur investiven Förderung von Integrations-
projekten im Rahmen des Landesprogrammes 

„Integration unternehmen!“
RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales – II B 3 – 3260.44.12
vom 31. 10. 2008

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien und 
den Verwaltungsvorschriften – VV/VVG – zu § 44 Lan-
deshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen für Investiti-
onen für Integrationsprojekte nach § 132 SGB IX zur 
Einrichtung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für schwer-
behinderte Menschen nach § 132 SGB IX, für deren Be-
schäftigung nach Möglichkeit eine Förderung nach § 16 
a SGB II eingesetzt werden soll. 

1.2
Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf-
grund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Es können gefördert werden

2.1.
Neu- und Erweiterungsbauten,

2.2
Umbau von Gebäuden, Erneuerung und zusätzlicher 
Einbau von Installationen, betriebstechnischen Anlagen, 
Außenanlagen u. ä., die über den Rahmen der Instand-
setzung (Substanzerhaltung) hinausgehen,

2.3
Erwerb von Gebäuden und Gebäudeteilen,

2.4
Erstbeschaffung von Einrichtungsgegenständen, Anla-
gen, Maschinen und Fahrzeugen.

3
Zuwendungsempfänger/in

Die Zuwendungen werden Integrationsprojekten im 
Sinne des § 132 Abs. 1 SGB IX gewährt. 

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Zuwendungen können gewährt werden zur Einrichtung 
von zusätzlichen Arbeitsplätzen in Integrationsprojekten 
für schwerbehinderte Menschen gem. § 132 SGB IX, für 
deren Beschäftigung nach Möglichkeit eine Förderung 
nach § 16 a SGB II eingesetzt werden soll.

4.2 
Verfügt das den Antrag stellende Integrationsprojekt 
nicht über das Eigentum oder ein Erbbaurecht für min-
destens die Dauer der Zweckbindung an dem Grund-
stück, auf dem die Baumaßnahme vorgenommen bzw. 
für das die Beschaffung erfolgen soll, so kann die Bewil-
ligungsbehörde die Gewährung der Zuwendung vom Be-
stehen eines sich über die Zeit der Zweckbindung erstre-
ckenden zweckdienlichen Pacht-, Miet- oder sonstigen 
Nutzungsvertrages abhängig machen.

4.3 
Bauvorhaben in Bauabschnitten können nur gefördert 
werden, wenn jeder Abschnitt für sich funktionsfähig 
ist.

5

Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

5.1
Zuwendungsart

Projektförderung

5.2
Finanzierungsart

Anteilfi nanzierung

5.3 
Förderungsrahmen

Der Förderungsrahmen beträgt bis maximal 80 % der 
zuwendungsfähigen Gesamtinvestitionen. Mindestens 
20 % der investiven Ausgaben sind als Eigenanteil zu 
 erbringen. Pro neu geschaffenen Arbeitsplatz eines 
schwerbehinderten Menschen können bis zu 80 % der 
notwendigen Ausgaben, höchstens aber 20.000 Euro als 
Zuschuss gezahlt werden. 

5.4
Form der Zuwendung

Zuschuss / Zuweisung

5.5
Bemessungsgrundlage

5.5.1
für Maßnahmen nach den Nummern 2.1 bis 2.2: 

Der Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben sind 
die Kostengruppen nach DIN 276 (in der bei Antragstel-
lung gültigen Fassung) zugrunde zu legen.

5.5.2
für Maßnahmen nach 2.3:

Grundlage für die Förderung ist der Wert, der sich aus 
einem Verkehrswertgutachten des Gutachterausschusses 
der Kommune, in deren Gebiet der Gebäudeerwerb er-
folgen soll oder dem des Bau- und Liegenschaftsbetrie-
bes des zuständigen Landschaftsverbandes, ergibt. Sollte 
in Einzelfällen nur ein Verkehrswertgutachten vorliegen, 
dass sich auf sowohl Gebäude wie Grundstückswerte be-
zieht, ist nur der auf den Herstellungsaufwand des Ge-
bäudes (ohne Grundstücksanteil) entfallende Teil der 
Erwerbskosten zuwendungsfähig.

5.5.3
für Maßnahmen nach 2.4:

Die Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben er-
folgt auf der Grundlage der voraussichtlichen Ist-Ausga-
ben, die der Maßnahme zuzurechnen sind.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die geförderten Maßnahmen unterliegen der Zweckbin-
dung, die durch tatsächliche zweckentsprechende Nut-
zung abgegolten wird. Sie beträgt 

–  bei Maßnahmen nach Ziffer 2.1 – 2.3 10 Jahre

– bei Maßnahmen nach Ziffer 2.4  5 Jahre

7
Verfahren

7.1. 
Antragsverfahren

Anträge sind nach Muster der Anlage1 an die zuständige 
Bewilligungsbehörde zu stellen.

Bei Anträgen für Bauvorhaben sind außerdem die Vor-
gaben der DIN 276 der Normenliste des Deutschen Insti-
tuts für Normung e.V. zu berücksichtigen (siehe An-
lage 1 a).  

7.2
Bewilligungsverfahren

7.2.1
Bewilligungsbehörde ist das Integrationsamt des Land-
schaftsverbandes, in dessen Gebiet die zu fördernden 
Arbeitsplätze liegen. Die Bewilligung erfolgt nach den 
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geltenden Qualitätskriterien der Integrationsämter. Die 
Bewilligungsbehörde hat vor der Entscheidung über den 
Förderantrag die Zustimmung des für den Bereich Ar-
beit zuständigen Ministeriums des Landes Nordrhein-
Westfalen einzuholen. 

7.2.2
Die baufachliche oder ingenieurfachliche Prüfung wird 
nach Maßgabe der Nr. 6 VV zu § 44 LHO bei den ent-
sprechenden Stellen des Landschaftsverbandes durchge-
führt. 

7.2.3
Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt nach dem Mus-
ter der Anlage 2.

7.3
Auszahlungsverfahren

Die Auszahlungen erfolgen nach den Festlegungen im 
Zuwendungsbescheid.

7.4.
Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist nach Muster der Anlage 3 
zu erstellen.

7.5
Die Anlagen werden nicht veröffentlicht. Sie können bei 
den Bewilligungsbehörden angefordert werden.

8 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Die Richtlinien treten mit dem Tag der Veröffentlichung 
in Kraft und mit Ablauf des 31. 12. 2010 außer Kraft. 

– MBl. NRW. 2008 S. 578

II.

Ministerpräsident

Berufskonsularische Vertretung 
der Republik Kroatien, Düsseldorf, 

Löschung des Exequaturs
Bek. d. Ministerpräsidenten – 02.28-8/05 

v. 31. 10. 2008

Das der Leiterin des Generalkonsulates Kroatien in Düs-
seldorf, Frau Katarina Trstenjak am 15. Dezember 2005 
erteilte Exequatur als Generalkonsulin mit dem Konsu-
larbezirk Land Nordrhein-Westfalen ist erloschen.

– MBl. NRW. 2008 S. 579

Berufskonsularische Vertretung 
des Königreichs Schweden, Hamburg,

Löschung des Exequaturs 
und Schließung des Generalkonsulats
Bek. d. Ministerpräsidenten – 03.21-1/07 

v. 6. 11. 2008

Die Botschaft des Königreichs Schweden hat mitgeteilt, 
dass das schwedische Generalkonsulat in Hamburg am 
30.10.2008 geschlossen worden ist. Der Konsularbezirk 
(gesamtes Bundesgebiet mit Ausnahme des Landes Ber-
lin) geht mit Wirkung vom 31. Oktober 2008 auf die Bot-
schaft des Königreichs Schweden in Berlin über.

Das dem Leiter des Generalkonsulats in Hamburg, Herrn 
Bengt Lundborg am 17. Januar 2007 erteilte Exequatur 
ist somit erloschen.

– MBl. NRW. 2008 S. 579

Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bekanntmachung gemäß § 2 f LWG NRW
Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Aufstellung 

der Bewirtschaftungspläne für die oberirdischen 
Gewässer auf dem Gebiet des Landes 

Nordrhein-Westfalen und der ihnen zugeordneten 
Grundwasserkörper

Bek. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

v. 13. 11. 2008

Die oberste Wasserbehörde erarbeitet für die nordrhein-
westfälischen Anteile der Flussgebietseinheiten Rhein, 
Weser, Ems und Maas Beiträge zu den Maßnahmepro-
grammen und Bewirtschaftungsplänen der Flussgebiets-
einheiten in Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der 
EU „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Ge-
meinschaft im Bereich Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 
22.12.2000, S. 1) “ und gemäß §§ 1 b, 36 und 36 b des Ge-
setzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetzes – WHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3246) in der je-
weils geltenden Fassung – in Verbindung mit § 2 d Abs. 1 
des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz – LWG) vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW. S 926) zuletzt geändert am 11. Dezember 2007 
(GV. NRW. S. 708) und stellt, im Einvernehmen mit den 
betroffenen obersten Landesbehörden und dem für den 
Umweltschutz zuständigen Ausschuss des Landtages, die 
Maßnahmeprogramme und Bewirtschaftungspläne für 
diese Flussgebietseinheiten auf, soweit sie die nordrhein-
westfälischen Anteile betreffen. Bei der Erarbeitung 
werden die Träger öffentlicher Belange und ihnen 
Gleichgestellte, insbesondere die Kreise und kreisfreien 
Städte, die nach den Vorschriften im Rahmen des Bun-
desnaturschutzgesetzes anerkannten Verbände, die be-
troffenen Wasserverbände und betroffenen Regionalräte 
gemäß § 9 Abs. 2 Landesplanungsgesetz beteiligt.

Die Maßnahmeprogramme und Bewirtschaftungspläne 
sind bis zum 22. Dezember 2009 aufzustellen. Sie sind 
erstmals bis zum 22. Dezember 2015 sowie anschließend 
alle sechs Jahre zu überprüfen und, soweit erforderlich, 
zu aktualisieren. 

Die Bewirtschaftungspläne enthalten die in Artikel 13 in 
Verbindung mit Anhang VII der Richtlinie 2000/60/EG 
genannten Informationen.

Auf der Basis der Entwürfe der Bewirtschaftungspläne, 
wird das Beteiligungs- und Anhörungsverfahren ent-
sprechend den Vorgaben des LWG durchgeführt.

Die Entwürfe der Bewirtschaftungspläne werden gemäß 
§ 2 g Abs. 4 LWG veröffentlicht und liegen ab dem 22. 
Dezember 2008 zur Einsichtnahme arbeitstäglich nach 
den üblichen Öffnungszeiten oder nach telefonischer 
Vereinbarung bei den nachfolgend aufgeführten Behör-
den sowie bei den Kreisen und kreisfreien Städten aus:

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen, Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf,
Tel.: 02 11/45 66-0, Fax: 02 11/45 66-388, poststelle@
munlv.nrw.de 

Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düs-
seldorf,
Tel.: 02 11/475-0, poststelle@brd.nrw.de 

Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 4-8, 50667 Köln,
Tel.: 02 21/147-0, poststelle@bezreg-koeln.nrw.de 

Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 59821 
Arnsberg,
Tel.: 0 29 31/82-0, poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de 

Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3, 48128 Müns-
ter,
Tel.: 02 51/411-0, poststelle@bezreg-muenster.nrw.de 
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Bezirksregierung Detmold, Leopoldstraße 15, 32756 Det-
mold,
Tel.: 0 52 31/71-0, poststelle@bezreg-detmold.nrw.de 

Alle Anhörungsdokumente werden auch im Internet über 
das Webangebot des Ministeriums für Umwelt und 
 Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(www.umwelt.nrw.de/umwelt/wasser/wasserrichtlinie/
index.php) sowie über die Seite www.fl ussgebiete.nrw.de  
zur Verfügung gestellt und können dort abgerufen wer-
den.

Ihre Stellungnahme zu den Anhörungsdokumenten rich-
ten Sie bitte innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentli-
chung (bis spätestens 21. Juni 2009) schriftlich per E-
Mail, Fax oder auf dem Postweg oder zur Niederschrift 
an das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz oder an die Bezirks-
regierungen. 

Des weiteren besteht die Möglichkeit zur schriftlichen 
Stellungnahme über eine Internetplattform, zu erreichen 
über die Internetadressen www.umwelt.nrw.de/umwelt/
wasser/wasserrichtlinie/index.php und www.fl ussgebie te.
nrw.de. 

– MBl. NRW. 2008 S. 579

12. Landschaftsversammlung 
Rheinland 2004 – 2009,

 Feststellung eines Nachfolgers
Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 

v. 4. 11. 2008

Für das am 3. 11. 2008 ausgeschiedene Mitglied der 12. 
Landschaftsversammlung Rheinland,

Herr Ralf Derichs, SPD-Fraktion 

rückt das gewählte Ersatzmitglied 

Herr Heinrich Hensen 
Sandstraße 56 
41849 Wassenberg

in die 12. Landschaftsversammlung Rheinland nach.

Gemäß § 7 b, Abs. 6 Satz 4 der Landschaftsverbandsord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 

(GV. NRW, S. 657), zuletzt geändert durch Art. 4 des Ge-
setzes vom 24. Juni 2008 (GV.NRW, S. 513) habe ich den 
Nachfolger mit Wirkung vom 4. November 2008 festge-
stellt und mache dies hiermit öffentlich bekannt.

Köln, den 4. November 2008 

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Rheinland

Harry  K.  V o i g t s b e r g e r

– MBl. NRW. 2008 S. 580

III.

Zuweisung einer analogen terrestrischen 
Übertragungskapazität 

für die Verbreitung oder Weiterverbreitung 
von privatem Hörfunk in Pulheim

Bek. der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

vom 30. 10. 2008

I.

Gemäß § 15 Abs. 1 des Landesmediengesetz Nordrhein-
Westfalen (LMG NRW) vom 2. 7. 2002 (GV. NRW. S. 334) 
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des 
Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) 
– 12. Rundfunkänderungsgesetz – vom 5. 6. 2007 (GV. 
NRW. S. 192) stellt die Landesanstalt für Medien Nord-
rhein-Westfalen (LfM) fest:

Für die terrestrische Verbreitung bzw. Weiterverbrei-
tung von privatem Hörfunk steht der LfM die Frequenz 
Pulheim 92,0 MHz, 50 W, ND, 37 m [Heffmax] ab sofort 
zur Verfügung.

II.
Rechtsgrundlage

Grundlage der Ausschreibung sind die Vorschriften der 
§§ 12 ff. LMG NRW vom 2. 7. 2002 (GV. NRW. S. 334), 
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des 
Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW)– 
12. Rundfunkänderungsgesetz – vom 5. 6. 2007 (GV. 
NRW. S. 192) sowie die Satzung der Landesanstalt für 
Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) über die Zuweisun-
gen von terrestrischen Übertragungskapazitäten für 
Fernseh- und Hörfunkprogramme sowie Mediendienste – 
Zuweisungssatzung – vom 14. 11. 2003 (GV. NRW. 
S. 745).

Gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 LMG NRW bedarf, wer nach § 8 
LMG NRW zugelassen ist, zur Verbreitung des Rund-
funkprogramms durch terrestrische Sender der Zuwei-
sung einer Übertragungskapazität. Gemäß § 12 Abs. 3 
LMG NRW bedarf der Zuweisung einer 

Übertragungskapazität auch, wer Rundfunkprogramme 
terrestrisch weiterverbreiten will. In diesem Fall gelten 
die §§ 13 bis 17 und 23 LMG NRW entsprechend.

Die Zuweisung wird auf schriftlichen Antrag erteilt (§ 16 
Abs. 1 LMG NRW).

Der Antrag muss Angaben über das vorgesehene Ver-
breitungsgebiet sowie über die Verbreitungsart und die 
zu nutzende Übertragungskapazität enthalten (§ 16 
Abs. 2 LMG NRW).

Gemäß § 16 Abs. 3 LMG NRW haben der Antragsteller 
oder die Antragstellerin alle Angaben zu machen, sämt-
liche Auskünfte zu erteilen und jedwede Unterlagen vor-
zulegen, die zur Prüfung des Zuweisungsantrages und 
der Beurteilung der Programm- und Anbietervielfalt er-
forderlich sind.

Die Zuweisung einer Übertragungskapazität erfolgt 
durch schriftlichen Bescheid der LfM. Dieser bestimmt 
das Verbreitungsgebiet, die Verbreitungsart und die zu 
nutzende Übertragungskapazität (§ 17 Abs. 1 LMG NRW).

Nach § 17 Abs. 2 LMG NRW darf die Zuweisung den 
Zeitraum, für den die Zulassung zur Veranstaltung des 
Rundfunkprogramms erteilt ist, nicht überschreiten. 

Eine Übertragungskapazität zur Verbreitung von Rund-
funkprogrammen darf nur solchen Veranstalterinnen 
bzw. Veranstaltern zugewiesen werden, die erwarten las-
sen, dass sie jederzeit wirtschaftlich und organisatorisch 
in der Lage sind, die Anforderungen an die antragsge-
mäße Verbreitung des Programms zu erfüllen (§ 13 
Abs. 1 LMG NRW).

Gemäß § 14 Abs. 1 LMG NRW trifft die LfM eine Vor-
rangentscheidung, wenn keine ausreichenden Übertra-
gungskapazitäten für alle Antragstellenden, die die Vor-
aussetzungen nach § 13 LMG NRW erfüllen und für alle 
Veranstalterinnen bzw. Veranstalter, deren Programme 
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weiterverbreitet werden sollen, bestehen. Die LfM be-
rücksichtigt dabei die Meinungsvielfalt in den Program-
men (Programmvielfalt) und die Vielfalt der Program-
manbieter (Anbietervielfalt). 

Gemäß § 14 Abs. 2 LMG NRW beurteilt die LfM den Bei-
trag eines Programms zur Programmvielfalt nach folgen-
den Gesichtspunkten:

1.  Inhaltliche Vielfalt des Programms, insbesondere sein 
Anteil an Information, Bildung, Beratung und Unter-
haltung, die räumlichen Bezüge der Berichterstat-
tung, die Behandlung von Minderheiten- und Ziel-
gruppeninteressen;

2.  Beitrag zur Vielfalt des Gesamtangebotes, insbeson-
dere der Beitrag zur Angebots- oder Spartenvielfalt, 
zur regionalen Vielfalt, zur kulturellen und Spra-
chenvielfalt.

Gemäß § 14 Abs. 3 LMG NRW beurteilt die LfM das 
 Bestehen und den Umfang der Anbietervielfalt nach 
 folgenden Gesichtspunkten:

1.  Beitrag der bzw. des Antragstellenden zur publizisti-
schen Vielfalt; 

2.  Einrichtung eines Programmbeirates und sein Ein-
fl uss auf die Programmgestaltung;

3.  Einfl uss der redaktionell Beschäftigten oder der von 
ihnen gewählten Vertreterinnen und Vertreter auf die 
Programmgestaltung und Programmverantwortung;

4.  Anteil von ausgestrahlten Beiträgen, die von unab-
hängigen Produzenten zugeliefert werden, an der 
Sendezeit eines Programms.

Des Weiteren wird auf die Zulassungsvoraussetzungen 
gemäß §§ 4 ff. LMG NRW, die Anforderungen an das 
Programm und die Veranstalterpfl ichten gemäß §§ 31 ff. 
LMG NRW sowie auf die allgemeinen Voraussetzungen 
für die terrestrische Weiterverbreitung (§ 12 Abs. 3 
i. V. m. §§ 23 ff. LMG NRW) hingewiesen.

Die Zuweisung sowie die Ablehnung eines Antrages sind 
gebührenpfl ichtig (§ 116 Abs. 2 LMG NRW). Es gelten 
die Grundsätze der Satzung der LfM über die Erhebung 
von Verwaltungsgebühren und Auslagen (Gebühren- und 
Auslagensatzung) in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
Wird der Antrag zurückgenommen, nachdem mit der 
sachlichen Bearbeitung begonnen worden ist oder wird 
der Antrag aus einem anderen Grund als aus jenem der 
Unzuständigkeit abgelehnt, so ermäßigt sich die vorge-
sehene Gebühr um ein Viertel.

III.

Gemäß § 15 Abs. 2 LMG NRW beträgt die Antragsfrist 
mindestens zwei Monate. Sie wird hiermit wie folgt fest-
gesetzt:

Sie beginnt am 4. 12. 2008 und endet am 5. 2. 2009, 12.00 
Uhr.

Zur Fristberechnung gelten die Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes Nordrhein-Westfalen entspre-
chend. Die Frist kann nicht verlängert werden. Nach 
Ablauf dieser Frist eingehende Anträge können nicht 
mehr berücksichtigt werden. Eine Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand ist ausgeschlossen.

Anträge können unter dem Stichwort „Zuweisung einer 
analogen terrestrischen Übertragungskapazität in Pul-
heim“ an folgende Postadresse

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)
Postfach 10 34 43
40025 Düsseldorf

übersandt oder während der üblichen Bürozeiten bei der

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)
Zollhof 2
40221 Düsseldorf

abgegeben werden.

Dem Antrag sollte zu entnehmen sein, für welchen Zeit-
raum die Zuweisung beantragt wird. 

IV.

Zu den Anforderungen können weitere Informationen 
bei der LfM angefordert oder über die Homepage der 
LfM unter www.lfm-nrw.de abgerufen werden. 

– MBl. NRW. 2008 S. 580

Landschaftsverband Rheinland

16. Tagung
der 12. Landschaftsversammlung Rheinland

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 
v. 28. 11. 2008

Die 16. Tagung der 12. Landschaftsversammlung Rhein-
land fi ndet

am Freitag, 12. Dezember 2008, 10.00 Uhr

in Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Str. 1
 Sitzungsraum: Rhein

statt. 

T a g e s o r d n u n g

1.  Anerkennung der Tagesordnung

2. Verpfl ichtung neuer Mitglieder

3. Umbesetzung in den Ausschüssen

4. Neufassung/Änderung von Satzungen

4.1  Satzung zur Änderung der Betriebssatzung von 
LVR-InfoKom

4.2  Neufassung der Satzung des LVR-Landesjugend-
amtes Rheinland

4.3  Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die 
Jugendhilfeeinrichtungen des LVR (Jugendhilfe 
Rheinland)

4.4  Neufassung der Betriebssatzung für das LVR-Netz-
werk Heilpädagogischer Hilfen  

4.5  Satzung über die Zuweisung von Mitteln der Aus-
gleichsabgabe an die örtlichen Fürsorgestellen im 
Rheinland für das Jahr 2009 (Ausgleichsabgabesat-
zung 2009)

5.  Feststellung der Jahresabschlüsse 2007 der wie Ei-
genbetriebe geführten Einrichtungen des LVR

5.1  Feststellung des Jahresabschlusses 2007 von LVR-
InfoKom und Beschluss über die Gewinnverwen-
dung

5.2  Feststellung des Jahresabschlusses der LVR – 
Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die 
 Gewinnverwendung

5.3  Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31. 12. 2007 
der LVR-Kliniken und des LVR-Servicebetriebes 
Viersen und Beschluss über die Gewinnverwendung 
und Verlustbehandlung

5.4  Feststellung des Jahresabschlusses 2007 der Kran-
kenhauszentralwäschereien und Beschluss über die 
Gewinnverwendung

5.5  Feststellung der Jahresabschlüsse 2007 der LVR-
HPH-Netze und Beschluss über die Gewinnverwen-
dung

6.  Jahresabschluss 2007

6.1 Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses

6.2  Feststellung des Jahresabschlusses für das Haus-
haltsjahr 2007 des Landschaftsverbandes Rhein-
land, Beschluss über die Verwendung des Jahres-
überschusses und Entlastung des LVR-Direktors

7.  Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2009 mit Haushaltsplan und Anlagen

8.  Anfragen der Mitglieder der Landschaftsversamm-
lung
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Köln, den 28. November 2008

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes

Rheinland

Harry  K.  V o i g t s b e r g e r

– MBl. NRW. 2008 S. 581

Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2007 
und Entlastung des Vorstandes, Auszug aus dem 

Sitzungsprotokoll vom 12. 6. 2008
Bek. der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 

v. 31. 7. 2008

Die Verbandsversammlung stimmt dem nachfolgenden 
Beschluss des Verwaltungsrates der VRR AöR einstim-
mig zu.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt den Jahresab-
schluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2007 mit einer 
Bilanzsumme von 77.152.857,83 € und einem Bilanzver-
lust von 7.049.575,27 € fest.

Der Verwaltungsrat beschließt, den Bilanzverlust zum 
31. Dezember 2007, der sich aus dem Jahresfehlbetrag 
2007 zusammensetzt, durch Entnahmen aus den Rückla-
gen wie folgt auszugleichen:

–  der stadtbahnbedingte Verlust in Höhe von 
428.138,69 € wird durch eine Entnahme aus der Stadt-
bahn-Kapitalrücklage ausgeglichen,

–  der verbundbedingte Verlust in Höhe von 
6.621.436,58 € wird durch eine Entnahme aus der Ge-
winnrücklage von 200.000,00 € und eine Entnahme aus 
der Verbund-Kapitalrücklage von 6.421.436,58 € aus-
geglichen.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2007 Entlas-
tung erteilt.

31. Juli 2008

Herbert N a p p

Vorsitzender Verwaltungsrates

– MBl. NRW. 2008 S. 582

Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR 
für das Jahr 2007 und Entlastung des 

Verbandsvorstehers, Auszug aus dem Sitzungs-
protokoll vom 12. 6. 2008

Bek. des Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
v. 8. 8. 2008

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR 

–  stellt einstimmig den Jahresabschluss des ZV VRR 
für das Jahr 2007 mit einer Bilanzsumme von 
11.840.780,46 EUR und einem Bilanzgewinn von 
94.200,87 EUR fest,

–  beschließt einstimmig die Entnahme aus der Sonder-
rücklage zur Finanzierung der VRR AöR im Jahr 2007 
in Höhe von 1.000.000 EUR,

–  der Bilanzgewinn von 94.200,87 EUR soll der Aus-
gleichsrücklage zugeführt werden,

–  erteilt dem Verbandsvorsteher einstimmig für das 
 Geschäftsjahr 2007 Entlastung.

Anlage – Prüfvermerk des GPA NRW zum Jahresab-
schluss 2007 des Zweckverbandes VRR

8. August 2008

Adolf M i k s c h

Vorsitzender
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– MBl.NRW. 2008 S. 582
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Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr (VRR) am Mittwoch, 
10. Dezember 2008

Bek. d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
(VRR) v. 20. 11. 2008

Am Mittwoch, 10. Dezember 2008, 11.30 Uhr, fi ndet im              
Rathauses der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15, Raum 2.20, 
eine  Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes VRR statt.

Öffentlicher Teil

1.   Genehmigung der Niederschriften über die öffent-
lichen Sitzungen der Verbandsversammlungen vom 
12. 6. 2008  

2.  Anfragen und Mitteilungen  

3.  Wahlen zu den Gremien der VRR AöR  

4.  Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2009 

5.   Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das 
Jahr 2009  

6.   Satzung zur zweiten Änderung der Umlagensatzung 
des Zweckverbandes VRR 2008 vom 12. 12. 2007  

7.   Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das 
Jahr 2009  

8.   Konzept des VRR zur Finanzierung der Fahrzeuge für 
den SPNV

 inkl. 1. Nachtrag  

Nicht öffentlicher Teil

9.  Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffent-
liche Sitzung der Verbandsversammlung vom 11. 9. 
2008 

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen, den 20. November 2008

Adolf  M i k s c h

Vorsitzender der Verbandsversammlung

– MBl. NRW. 2008 S. 585

Sitzung des Verwaltungsrates 
der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 

am Mittwoch, 10. Dezember 2008
Bek. d. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 

v. 25. 11. 2008

Am Mittwoch, 10. Dezember 2008, 11.00 Uhr, fi ndet im 
Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15, Raum 
R. 2.20, eine Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR 
statt.

Öffentlicher Teil

 1. Form und Frist der Ladung

 2  Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

 3. Anfragen und Mitteilungen

 4.  Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Verwaltungsrates vom 11. 9. 2008

 5. Sachstandsbericht

 6.   Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach 
§ 12 ÖPNVG NRW (Weiterleitungsrichtlinie „WLR“)

 7.   Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung nach 
§ 60 GO NRW

 8.   Jahresprogramm Infrastrukturförderung 2009 nach 
§ 12 ÖPNVG, Fortschreibung 2008

 9.  Einnahmenaufteilung NRW Tarif

10.  Ergebnisrechnung 2007

11.  Verbundetat 2008

12.  Verbundetat 2009

13.  SPNV Etat 2009

14.  Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2009

15.   Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das 
Jahr 2009

16.  Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2009

17.   Satzung zur zweiten Änderung der Umlagensatzung 
des Zweckverbandes VRR 2008 vom 12. 12. 2007

18.   Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das 
Jahr 2009

19.   Konzept des VRR zur Finanzierung der Fahrzeuge 
für den SPNV

20.  Preisanpassung zum 1. 8. 2009

21.  Kulturhauptstadt Ruhr 2010

22.  Tarifangelegenheiten

23.  bikey – Abschlussbericht

24.  Landesnetz (SPNV)

25.  ZeRP-Lagebericht 2007

26.  Kooperationsverträge mit SPNV-Unternehmen

27.  Modernisierungsoffensive Bahnhöfe (MOF 2) 
 – Abschluss einer Rahmenvereinbarung

Nicht öffentlicher Teil

28.   Genehmigung der Niederschrift über die nicht 
 öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 11. 9. 
2008

29.  DB-Rechtsstreit

30. Interne AöR-Angelegenheiter

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen, den 25. November 2008  

Herbert  N a p p

Vorsitzender der Verwaltungsrates

– MBl. NRW. 2008 S. 585
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